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Tarifordnung für das Kommunalarchiv Herford - Archiv des Kreises und der Stadt Herford – vom 
22.02.2016 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 25.09.2015 die folgende Tarifordnung ab dem 1.1.2016 beschlossen: 
 
Die Archivbenutzung ist unentgeltlich. Sonderleistungen, Sachkosten, Verwertungs- und Veröffentlichungsrech-
te werden gemäß den folgenden Tarifen berechnet. Bei einer Archivbenutzung zu wissenschaftlichen, schuli-
schen oder amtlichen Zwecken kann auf die Anwendung der folgenden Tarife ganz oder teilweise verzichtet 
werden. Im Falle von Deposita bzw. vorliegenden Sondervereinbarungen mit dem Archiv zu Urheber- und Nut-
zungsrechten können zusätzliche Kosten entstehen. 
 
1.  Individuelle Leistungen 

Auskünfte, Recherchen in Personenstandsregistern und Meldeunterlagen, Akten- und Literarturrecher-
chen, Übertragungen aus Akten, Nachbearbeitung von Scans u.ä.: 

 unter ¼ Arbeitsstunde      kostenfrei 
         darüber hinaus pro angefangene ¼ Arbeitsstunde 10,00 € 
 
2.  Reproduktionen 
 Fotokopien 
 DIN A4         0,25 € 
 DIN A3         0,50 € 
 digitale Reproduktionen (via Readerprinter, Scanner, Digitalkamera) 
 Grundgebühr        3,00 € 
 zzgl. Bild-Datei (auf USB-Stick oder per Mail)    0,50 € 
 zzgl. Ausdruck DIN A4       1,00 € 
 zzgl. Ausdruck DIN A3       1,50 € 
 zzgl. Fotodruck bis DIN A4       2,00 € 
 zzgl. Fotodruck bis DIN A3      3,00 € 
 zzgl. Daten-CD        5,00 € 
 
 fotografische Reproduktionen durch externe Dienstleister 
 Grundgebühr        3,00 € 
 zzgl. Kosten des externen Dienstleisters  
 
 beglaubigte Kopie      10,00 € 
3.  Ausleihe 

An andere Archive und Forschungseinrichtungen: kostenfrei (unter Erstattung bzw. Übernahme der 
Versand- und Versicherungskosten). 
Für Ausstellungzwecke in Museen und anderen Einrichtungen: Ausleihentgelt in Höhe von 5% des 
zugrunde liegenden Versicherungswertes sowie Erstattung bzw. Übernahme der Versand- und Versi-
cherungskosten und weitere im individuellen Leihvertrag vereinbarte Kosten (abhängig vom Zustand 
der Archivalien) erhoben.  

 
4.  Veröffentlichungs- und Verwertungsentgelte 

Für die einmalige Verwendung oder Verwertung je Archivalie im Original oder als Reproduktion 
 

Buch, Zeitung oder Zeitschrift, Kalender, Plakat, Postkarte, vergleichbare digitale Medien u.ä. 
 bei Auflagen bis 1000 Expl.     20,00 € 
 darüber hinaus pro  1000 Expl.    40,00 € 
 Rundfunk, Fernsehen, vergleichbare Datenträger 
 pro angefangene Sendeminute     20,00 € 
 Einbindung in Online-Dienste      40,00 € 
 

Bei Mehrfachnutzung werden besondere weitere Veröffentlichungs- und Verwertungsentgelte verein-
bart. 

 
5.  Leistungen der Restaurierungswerkstatt 
 (für öffentlich- rechtliche Dritte) 
 Je angefangene ¼ Arbeitsstunde     10,00 € 
 zzgl. Materialkosten 
 
6.  Versandkostenpauschale       2,00 € 
 
7. Für mögliche weitere Leistungen des Kommunalarchivs, 

die in dieser Tarifordnung nicht aufgeführt sind, wird das Entgelt nach dem tatsächlichen Aufwand er-
hoben.  

 
Anmerkung:  
Die Tarifordnung vom 22.02.2016 wurde am 24.02.2016 im Amtsblatt des Kreises Herford Nr. 06/2016 be-
kanntgemacht. 
 


